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HOFFNUNGSVOLLER ANFANG FÜR DEN VERLUSTABZUG BEI KÖRPERSCHAFTEN

MIT BESCHLUSS VOM 29. MÄRZ 2017 HAT DAS BVERFG ENTSCHIEDEN, DASS DER QUOTALE VERLUSTUNTERGANG GEM. §
8C ABS. 1 S. 1 KSTG A.F. VERFASSUNGSWIDRIG IST UND DEN GESETZGEBER AUFGEFORDERT, BIS ZUM 31. DEZEMBER
2018 EINE NEUREGELUNG ZU TREFFEN, DIE DEN VERFASSUNGSVERSTOSS RÜCKWIRKEND ZUM 1. JANUAR 2008 BE-
SEITIGT. DER GESETZGEBER SETZTE DIES UM, INDEM MIT DEM „GESETZ ZUR VERMEIDUNG VON UMSATZSTEUERAUS-
FÄLLEN BEIM HANDEL MIT WAREN IM INTERNET UND ZUR ÄNDERUNG WEITERER STEUERLICHER VORSCHRIFTEN“ VOM 11.
DEZEMBER 2018 („USTAVERMG“; AUCH UNTER SEINER URSPRÜNGLICHEN BEZEICHNUNG „JAHRESSTEUERGESETZ 2018“
BEKANNT)  DIE  REGELUNG ZUM QUOTALEN  VERLUSTUNTERGANG RÜCKWIRKEND ZUM 1.  JANUAR  2008  ERSATZLOS
GESTRICHEN WURDE. (mehr …)
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